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Voraussetzungen für die Adoption 
 

1 Wer darf adoptieren? 

1.1 gemeinschaftliche Adoption als Grundsatz: 
 nur in Ausnahmefällen Einzeladoption (Art. 264b ZGB). 

 Ehegatten können nur gemeinschaftlich adoptieren (Art. 264a Abs. 1 ZGB). 

 die gemeinschaftliche Adoption ist nur Ehegatten gestattet. Es ist keine gemein-

schaftliche Adoption durch zwei Einzelpersonen - zum Beispiel bei Konkubinats-

partnern - möglich (Art. 264a Abs. 1 ZGB). 

 

 

1.2 Einzeladoption als Ausnahmen: 
 eine verheiratete Person darf das Kind des anderen Ehegatten adoptieren (Stief-

kindadoption; Art. 264a Abs. 3 ZGB). 

 eine verheiratete Person, die das 35. Altersjahr zurückgelegt hat, darf allein adop-

tieren, wenn eine gemeinschaftliche Adoption unmöglich ist, weil (Art. 264b Abs. 2 

ZGB): 

- der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist; 

- der andere Ehegatte schon seit mehr als 2 Jahren mit unbekanntem Aufenthalt 

abwesend ist; 

- die Ehe schon seit mehr als 3 Jahren gerichtlich getrennt ist. 

 eine unverheiratete Person darf allein adoptieren, wenn sie das 35. Altersjahr zu-

rückgelegt hat (Art. 264b Abs. 1 ZGB). 

 

 

2 Sachliche und zeitliche Voraussetzungen 
 

 die Adoption dient dem Kindeswohl (Art. 264 ZGB). 

 die Adoptiveltern haben dem Kind seit mindestens einem Jahr Erziehung und Pflege 

erwiesen (Art. 264 ZGB). 

 Ehedauer und Mindestalter der Adoptiveltern 

- bei gemeinschaftlicher Adoption: mindestens 5 Jahre Ehe oder das 35. Alters-

jahr zurückgelegt (Art. 264a Abs. 2 ZGB); 

- bei der Stiefkindadoption: mindestens 5 Jahre Ehe (264a Abs. 3 ZGB); 

- bei der Einzeladoption: 35. Altersjahr zurückgelegt (Art. 264b ZGB).  

 Altersunterschied: das Adoptivkind muss mindestens 16 Jahre jünger sein als die 

Adoptiveltern (Art. 265 Abs. 1 ZGB). 

 andere Kinder der Adoptiveltern dürfen durch die vorgesehene Adoption nicht in un-

billiger Weise benachteiligt werden (Art. 264 ZGB). 

 die Adoption einer erwachsenen (mündigen) oder entmündigten Person ist nur möglich, 

wenn eigene Nachkommen fehlen. Ausserdem sind für diese Adoption weitere Vor-

aussetzungen gemäss Art. 266 ZGB zu erfüllen. 
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